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RS OGH 1954/2/17 5Os170/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.02.1954

Norm

StPO §282 B

Rechtssatz

Die im § 282 Abs 1 StPO angeführten, vom großjährigen Angeklagten verschiedenen Personen sind an dessen

Zustimmung zur Einbringung der Nichtigkeitsbeschwerde gebunden. Sie sind daher zur Erhebung dieses Rechtsmittels

nicht berechtigt, wenn der Angeklagte selbst auf Rechtsmittel verzichtet hat, da der Angeklagte in diesem Fall die

Zustimmung nicht mehr erteilen kann.
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